Fragen Webinar Recruiting auf Social Media
Frage 1: Ist die Statistik (Folie 3) nur auf aktiv Suchende ausgelegt?

Ja, die genannte Statistik bezieht sich auf Personen, die aktiv auf Jobsuche sind – also bewusst nach Stellenanzeigen suchen, z. B. über Google, Jobportale oder Karriereseiten.
Der entscheidende Vorteil von Social Recruiting liegt jedoch darin, dass man auch passiv Suchende oder Menschen erreicht, die aktuell nicht aktiv auf Jobsuche sind, aber offen für einen Wechsel wären – z. B. weil sie unzufrieden sind, sich beruflich neu orientieren möchten oder einfach neugierig auf neue Chancen sind.
Gerade auf Plattformen wie Instagram, Facebook oder LinkedIn lässt sich diese Zielgruppe emotional ansprechen – z. B. durch Einblicke ins Team, Benefits oder persönliche Geschichten. Das öffnet einen völlig neuen Zugang zu Bewerber:innen, die durch klassische Stellenanzeigen gar nicht erreicht würden.
 


Frage 2: Ist Xing nicht „tot“?

Xing ist nicht tot, aber seine Relevanz im Recruiting hat in den letzten Jahren deutlich abgenommen – vor allem im Vergleich zu LinkedIn. Während Xing früher der führende Business-Kanal im deutschsprachigen Raum war, hat sich die Plattform strategisch zurückgezogen, z. B. durch:
· Die Einstellung internationaler Funktionen
· Den Rückbau öffentlicher Inhalte und Gruppen
· Einen Fokus auf Events und internes Networking
Viele Nutzer:innen und Unternehmen haben sich daher inzwischen verstärkt auf LinkedIn verlagert, das mehr Reichweite, bessere Werbemöglichkeiten und ein dynamischeres Umfeld bietet – insbesondere für Employer Branding und Fachkräfte-Recruiting.
 
Fazit: Xing ist nicht tot, aber für modernes, strategisches Online-Recruiting nicht mehr die erste Wahl. In bestimmten Branchen oder Regionen kann es noch ergänzend sinnvoll sein – der Fokus sollte aber klar auf LinkedIn und Social Media liegen.
 


Frage 3: Darf man Ads-Kampagnen im Recruiting im Alter einschränken?

Nein – eine Einschränkung von Anzeigen nach Alter im Recruiting ist rechtlich problematisch.
Nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) gilt das Verbot der Diskriminierung u. a. aufgrund des Alters. Das betrifft nicht nur Inhalte in Stellenanzeigen, sondern auch die gezielte Aussteuerung von Werbeanzeigen.
Plattformen wie Facebook oder LinkedIn bieten zwar technisch die Möglichkeit, Zielgruppen nach Alter zu filtern – im Kontext von Jobangeboten oder Bewerberansprache ist das jedoch nicht zulässig, wenn dadurch bestimmte Altersgruppen ausgeschlossen werden.
Was ist erlaubt?
Du darfst Zielgruppen z. B. nach Interessen, Berufsbezeichnung, Region oder Qualifikation definieren. Auch die Ansprache über passende Bildsprache oder Tonalität ist erlaubt – solange sie nicht diskriminierend wirkt.
Fazit:
👉 Alter darf nicht als Ausschlusskriterium in Recruiting-Kampagnen verwendet werden.
👉 Lieber kreativ Zielgruppen ansprechen, aber rechtlich sauber in der Aussteuerung bleiben.

